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VORWORT 
 

Man schafft niemals Veränderung,  

indem man das Bestehende bekämpft. 

Um etwas zu verändern, baut man neue 

Modelle, die das Alte überflüssig machen. 

 
Buckminster Fuller 

 
Die Geschlechtergleichheit zwischen Frauen und Männern gehört zu den Grundwerten der 

Europäischen Union und ist auch in der italienischen Verfassung in den Artikel 3, 37, 51 und 

117 verankert. Bereits 1957 floss der Grundsatz des gleichen Lohns für gleiche Arbeit in die 

Römischen Verträge ein. Vieles hat sich seitdem getan. So nimmt z. B. der Anteil an Frauen 

im Erwerbsleben kontinuierlich zu. Der EU-Durchschnittswert liegt mittlerweile bei knapp 60 

Prozent, 1998 waren es noch 52 Prozent. Auch weisen europaweit mehr Frauen als Männer 

einen akademischen Abschluss auf. In Südtirol waren es in den Jahren 2012/2013 laut AS-

TAT 1.328 Frauen gegenüber 876 Männern. 

 

Auch wenn Vieles erreicht worden ist, besteht Konsens darüber, dass die Gleichstellung der 

Geschlechter in der Arbeitswelt noch nicht gegeben ist. Augenscheinlichste Merkmale dafür: 

- Das Lohngefälle (Gender Pay Gap) beträgt in der EU im Durchschnitt immer noch 18 

%.  

- Der Anteil an Frauen in Führungs- und somit Entscheidungspositionen ist immer noch 

gering. 

- Frauen sind in einem höheren Ausmaß von prekären Arbeitsverhältnissen betroffen. 

 

Nach neuesten Daten wird Italien erst im Jahre 2095 die Gleichstellung der Ge-

schlechter erreichen – wenig ermutigend! Auch weil ein wichtiger Aspekt verkannt 

wird: Den Reifegrad  einer Gesellschaft misst man unter anderem  an der Teilhabe 

Aller in allen Gesellschaftsbereichen (Bildung, Kultur, Arbeitsleben, usw.). 

Und noch ein Aspekt wird nicht berücksichtigt: Will man den wirtschaftlichen Motor ankur-

beln, müssen alle Ressourcen genutzt werden. Frauen aus dem Erwerbsleben auszuschlie-
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ßen, bzw. hochqualifizierte Humanressourcen nicht zu nutzen, heißt unter anderem auch, 

der Wirtschaft zu schaden. Die Vielfalt in einer Gesellschaft und die Teilhabe Aller an allen 

Gesellschaftsbereichen ist folglich ein Gewinn für die ganze Bevölkerung!  

 

Es liegt auf der Hand, dass spätestens jetzt ein Umdenken nötig ist. In Zeiten, in denen ver-

mehrt Diversity Management (also der Anerkennung und Nutzbarmachung von Vielfalt in Un-

ternehmen) als ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil für Unternehmen gilt, erscheint es an 

der Zeit, Denkstrukturen und Arbeitsmodelle zu entwickeln, die es Frauen verstärkt erlauben, 

am Arbeits- und Gesellschaftsleben teilzunehmen.  

 

Der vorliegende Bericht gibt einen Überblick über die Tätigkeit der amtierenden Gleichstel-

lungsrätin von ihrem Amtsantritt im Juli 2014 bis Jahresende.   

 

 

 

DDr.in Michela Morandini (MSc) 

Gleichstellungsrätin der Autonomen Provinz Bozen 



TÄTIGKEITSBERICHT 2014 
 
 

6 
 

1. DAS AMT DER GLEICHSTELLUNGSRÄTIN 
 

1.1. GESETZLICHE GRUNDLAGE DES AMTES DER GLEICHSTELLUNGS-
RÄTIN 

 

Auf nationaler Ebene findet das Amt der Gleichstellungsrätin seine gesetzliche Grundlage 

vor allem im Gesetzesvertretendes Dekret (GVD) Nr. 198/2006 und im Landesgesetz (L.G.) 

Nr. 5/2010. Die Gleichstellungsrätin ist, neben dem Landesbeirat für Chancengleichheit und 

dem Frauenbüro, eine der drei Einrichtungen zur Förderung der Gleichstellung von Frauen, 

im Falle der Gleichstellungsrätin von Frauen und Männer. 

 

Dabei legt das GVD Nr. 198/2006 unter dem Artikel 13/2 fest, dass die Gleichstellungsrätin 

vor allem für die Förderung und die Kontrolle der Prinzipien der Chancengleichheit und 

Nichtdiskriminierung zwischen Frauen und Männer am Arbeitsplatz zuständig ist. Sie ist öf-

fentliche Beamtin und hat die Pflicht, Straftaten und Missbräuche zu melden.  

 

Das GVD Nr. 198/2006, der sog. Kodex der Chancengleichheit zwischen Frauen und Män-

ner, legt Folgendes fest: 

 das Diskriminierungsverbot zwischen Frauen und Männern; 

 die Zusammensetzung, Aufgaben und Amtsdauer des Beirates für Chancengleichheit 

für Frauen und Männer; 

 die Zusammensetzung, Aufgaben und Amtsdauer des nationalen Komitees zur Um-

setzung der Prinzipien der Gleichstellung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitsneh-

mern; 

 die Zusammensetzung, Aufgaben und Amtsdauer der Ermittlungskommission in Be-

zug auf die Beseitigung von Diskriminierungen, 

 die Aktivitäten des Komitees für das weibliche Unternehmertum und 

 die Aufgaben und Amtsdauer der nationalen und regionalen Gleichstellungsrätinnen 

und –räte.  

 

Das Dekret verbietet jegliche Form von Diskriminierung im:  

o Zugang am Arbeitsmarkt und -platz, 

o Zugang zu allen Formen der Sozialfürsorge, 

o Zugang zu öffentlichen Arbeitsplätzen und Ämtern, 

o Zugang zu Heeresberufen, bei der Finanzwache oder militärischen Berufen,  
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o und bei der Karriereentwicklung.  

 

Darüber hinaus werden im genannten Gesetzesdekret Formen der Finanzierung zur Gleich-

stellung der Geschlechter festgelegt.  

 

Mit dem Landesgesetz Nr. 5 aus dem Jahre 2010 wurde die Gleichstellung zwischen Frauen 

und Männer und das Amt der Gleichstellungsrätin in Südtirol geregelt. Details dazu unter 

Punkt 1.2. 

 

1.2 TÄTIGKEITSFELDER DER GLEICHSTELLUNGSRÄTIN 
 

Das Tätigkeitsprofil der Gleichstellungsrätin ist sehr vielfältig und ergibt sich aus den Aufga-

ben laut Artikel 27 des L.G. Nr. 5/2010 und jenen des GVD Nr. 198/2006.  

Die Gleichstellungsrätin  

 hat die Aufgabe, Diskriminierungen aufgrund des Geschlechtes am Arbeitsplatz 

zu bekämpfen und Maßnahmen vorzuschlagen, welche die Gleichstellung der Ge-

schlechter im Bereich der Arbeit bewirken, 

 ist Anlaufstelle für jede Art von direkter oder indirekter Diskriminierung am Ar-

beitsplatz aufgrund des Geschlechtes;  

 ist Rechtsvertreterin von diskriminierten Arbeitnehmerinnen und Arbeitsneh-

mern vor Gericht oder bei Arbeitsstreitigkeiten und berechtigt, vor Gericht zu 

klagen, indem sie Fälle von Diskriminierung beim Arbeitsgericht anzeigt; 

 begutachtet die Gleichstellungspläne der Landesverwaltung und schlägt Änderun-

gen vor; 

 begutachtet die periodischen Berichte über die Arbeitssituation von Frauen und 

Männern in Betrieben mit über 100 Beschäftigten; 

 ist Mitglied der Landesarbeitskommission und des Landesbeirates für Chan-

cengleichheit und vertritt den Aspekt der Chancengleichheit in den Begleitaus-

schüssen der EU-Strukturfondsprogrammen; 

 hat alle restlichen Befugnisse inne, die im GVD Nr. 198/2006 vorgesehen sind:  

> Die Feststellung von geschlechtsspezifischen Ungleichheiten;  

> Durchführung von Projekten mit positiven Aktionen; 
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> Förderung von Programmen zur lokalen Entwicklungspolitik; 

> Unterstützung von arbeitspolitischen Maßnahmen, inklusive Bildungsmaß-

nahmen; 

> Unterstützung bei der Umsetzung von Maßnahmen zur Gleichstellungspolitik 

von öffentlichen und privaten Akteur/-innen, die am Arbeitsmarkt tätig sind;  

> Zusammenarbeit mit der Abteilung Arbeit mit dem Ziel, effiziente Maßnahmen 

zum Verstoß gegen das Gleichstellungsgesetz und Bildungspakete auszuar-

beiten; 

> Austausch und Verbreitung von Best Practice Beispielen; 

> Zusammenarbeit mit lokalen Träger/-innen. 

 

1.3 THEORETISCHER HINTERGRUND 

Das Handeln der amtierenden Gleichstellungsrätin basiert auf dem Gender Mainstreaming 

Ansatz.  

Dabei wird unter Gender Mainstreaming (GM) eine langfristige Strategie zur Förderung der 

Gleichstellung zwischen Frauen und Männern verstanden. In allen Planungs- und Entschei-

dungsprozessen werden von vornherein Gleichstellungsaspekte beachtet und für deren Um-

setzung Verantwortung übernommen. Gender Mainstreaming basiert auf der Erkenntnis, 

dass Frauen und Männer auf Grund ihrer sozialen und kulturellen Geschlechterrollen (gen-

der) in der Gesellschaft unterschiedliche Lebensbedingungen und Chancen vorfinden und 

von gesellschaftlichen Prozessen und deren Auswirkungen unterschiedlich betroffen sind. 

Gender Mainstreaming nimmt zur Kenntnis, dass es keine geschlechtsneutrale Wirklichkeit 

gibt und beinhaltet somit die nachhaltige Verankerung der Geschlechterdimension in allen 

Bereichen von Institutionen und Organisationen. Gender Mainstreaming richtet sich glei-

chermaßen an Männer wie Frauen und will erreichen, dass negative Auswirkungen der der-

zeitigen Geschlechterverhältnisse auf Frauen, aber auch auf Männer, überwunden werden.  
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Quelle: http://www.confessio.de/html/img/pool/GenderMainstreaming-Schaubild.pdf, heruntergeladen am 05.02.15 
 
 

2. DIREKTE UND INDIREKTE DISKRIMINIERUNGEN AM 

ARBEITSPLATZ AUFGRUND DES GESCHLECHTS 

 

Das Amt der  Gleichstellungsrätin ist Anlaufstelle für alle Formen von direkter und indirekter 

Diskriminierung am Arbeitsplatz aufgrund des Geschlechtes.  

Unter Diskriminierung am Arbeitsplatz wird eine unterschiedliche Behandlung beziehungs-

weise eine trennende Klassifizierung von Mitarbeiter/-innen verstanden. Die Dimensionen 

und Erscheinungsformen von Diskriminierungen sind vielfältig. Diskriminierung kann auf-

grund der Rasse, der Religion, der Weltanschauung, einer Beeinträchtigung, des Alters, der 

sexuellen Identität oder eben des Geschlechts stattfinden. Dabei erstrecken sich die diskri-

minierenden Haltungen nicht nur auf die Arbeitswelt, sondern auf alle Lebensbereiche, wie 

zum Beispiel Bildung, Wohnen, Freizeit, usw.  

Grundsätzlich wird zwischen direkter (unmittelbarer) und indirekter (mittelbarer) Diskriminie-

rung unterschieden. Um eine direkte Diskriminierung handelt es sich dann, wenn eine Per-

son aufgrund  eines Merkmales in einer Situation im Vergleich mit anderen Personen die un-

günstigere Behandlung erhält. Direkte Diskriminierung in der Arbeitswelt liegt z. B. dann vor, 

wenn Stellenanzeigen nur für eine Personengruppe (z. B. nur für Männer) ausgeschrieben 
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werden. Dazu zählen auch Regelungen und Maßnahmen, die zwar nicht unmittelbar an das 

unerwünschte Merkmal anknüpfen, aber an Tatsachen, die nur eine Umschreibung dafür be-

deuten und zum selben Ergebnis führen. So stellt z. B. die ungünstige Behandlung einer 

Frau wegen Schwangerschaft oder Mutterschaft eine unmittelbare Benachteiligung aufgrund 

des Geschlechtes dar.  

Eine indirekte (mittelbare) Diskriminierung liegt dann vor, wenn Vorschriften, Kriterien oder 

Verfahren dem Anschein nach zwar neutral sind, aber tatsächlich gewisse Menschengrup-

pen benachteiligen. Wenn Frauen und Männer für eine bestimmte Stelle gesucht werden, je-

doch eine Flexibilität gefordert wird, der z. B. Mütter öfters nicht nachkommen können, stellt 

dies eine indirekte Diskriminierung dar. Zu den mittelbaren Diskriminierungen zählen insbe-

sondere auch strukturelle Diskriminierungen, deren Ursachen in gesellschaftlichen und staat-

lichen Strukturen und Institutionen zu suchen sind.  

Weitere Formen von Diskriminierungen am Arbeitsplatz sind Belästigungen, auch sexueller 

Natur oder das sogenannte Mobbing. In diesem Tätigkeitsbericht wird unter Mobbing die 

systematische (über einen längeren Zeitpunkt) und zielgerichtete (Intentionalität) Ausübung 

von psychischer Gewalt am Arbeitsplatz verstanden. Handelt es sich lediglich um zeitlich be-

grenzte Konflikte, wird hingegen nicht von Mobbing gesprochen. Wird die psychische Gewalt 

von/vom der/dem Arbeitgeber/-in angewandt, spricht man auch von Bossing. Bereits 1999 

erklärt Zapft:  

 

 

Werden diskriminierende Handlungen als Mobbing bezeichnet, muss dies häufig und wie-

derholt auftreten (z. B. mindestens einmal pro Woche) und sich über einen längeren Zeit-

raum erstrecken (mindestens ein halbes Jahr). Bei einmaligen Vorfällen handelt es sich 

nicht um Mobbing.  
 

„Mobbing beinhaltet, dass jemand am Arbeits-

platz von Kollegen/-innen, Vorgesetzten oder 

Untergebenen schikaniert, belästigt, drang-

saliert, beleidigt, ausgegrenzt oder bei-

spielsweise mit kränkenden Arbeitsaufgaben 

bedacht wird und der oder die Mobbingbetrof-

fene unterlegen ist.“1  

1 Aus: Zapf, Dieter (1999): Mobbing in Organisationen – Überblick zum Stand der Forschung. Zeitschrift für Arbeits- und 
Organisationspsychologie, 43 (n:F.17) 1, 1-25 
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3. SPRECHSTUNDEN, BERATUNGEN UND MEDIATIONEN 

Eine der Haupttätigkeiten der Gleichstellungsrätin ist sicherlich die Information und Beratung 

von Arbeitnehmer/-innen, die sich subjektiv oder objektiv diskriminiert fühlen/werden. Eine 

weitere Funktion besteht darin, als Mediatorin in Arbeitssituationen, zusammen mit allen Be-

teiligten, eine Lösung zu finden. Dabei liegt eines der Primärziele darin, diskriminierende 

Faktoren zu eliminieren und annehmbare Lösungen für beide Parteien zu finden.  

 

3.1 ANZAHL DER BERATUNGEN, MEDIATIONEN  

UND INFORMATIONSGESPRÄCHE 2014 

 

Von Juli bis Dezember 2014 haben sich insgesamt 93 Nutzer/-innen an die Gleichstellungs-

rätin gewandt, dabei wurden  

o 31 Beratungsgespräche mit einzelnen Arbeitnehmer/-innen mit einem Zeitaufwand 

von mehr als 1.5 Stunden und 

o 22 Mediationen durch Gespräche mit Arbeitnehmer/-innen und Arbeitsgeber/-innen 

mit einem Zeitaufwand von mehr als 3 Stunden  

durchgeführt.  

Darüber hinaus wurden via E-Mail oder telefonisch Informationen an 25 Nutzer/-innen 

(Bearbeitungsaufwand unter 1 Stunde) gegeben und 15 Institutionen beraten.   

2014 haben sich zudem 11 Personen bei der Gleichstellungsrätin gemeldet, die nicht auf-

grund ihres Geschlechtes, sondern aufgrund ihrer Herkunft, Religion oder sexuellen Orientie-

rung diskriminiert worden sind.  
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Tabellarisch ergibt sich folgendes Bild: 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 1 Übersicht Beratungen, Mediationen, Informationsgespräche in Prozentzahlen 

Beratungen sind gekennzeichnet durch eine Dauer von mehr als 1.5 Stunden und werden 

nur mit dem direkt Betroffenen geführt. Bei den Mediationen werden Gespräche mit allen Be-

teiligten durchgeführt, um gemeinsam zu einer Lösung zu kommen. Der Zeitaufwand war 

dabei höher als 3.5 Stunden. Bei den Informationsgesprächen ging es nur um die Weiterga-

be von Informationen mit einem Zeitaufwand unter einer Stunde. 

 

Bezüglich des Geschlechts wandten sich 81 Frauen und 12 Männer (15.38 %) an die 

Gleichstellungsrätin. Betrachtet man die Muttersprache, wandten sich 62 Personen deut-

scher, 25 Personen italienischer 6 Personen ladinischer Muttersprache, 11 andrer Sprachen 

an die Gleichstellungsrätin. 

 

 

 

 

 
ANZAHL BERATUNGEN, MEDIATIONEN UND INFORMATIONSGESPRÄCHE 

JULI - DEZEMBER 2014

35%

25%

40%
BERATUNGEN

MEDIATIONEN

INFORMATIONSGESPRÄCHE
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3.2 THEMATIKEN/ANLIEGEN DER MEDIATIONEN, BERATUNGEN UND INFOR-

MATIONSGESPRÄCHE 

Die Hauptanliegen, mit denen die Gleichstellungsrätin in den Mediationen, Beratungen und 

Informationsgesprächen konfrontiert wurde, waren:  

o Signalisierung/Anzeige von Mobbinghandlungen (Vielfalt von diskriminierenden 

Handlungen über einen längern Zeitraum hinweg, Intentionalität muss gegeben sein) 

und folglich Überprüfung/Lösungsfindung (33 Fälle) 

o Einzelne diskriminierende Handlungen vonseiten des Vorgesetzten und/oder Ar-

beitskollegenen/-innen (25 Fälle) 

o Informationen zu Rechten als Mutter oder Vater (16 Fälle) 

o Anwendung von Gewalt am Arbeitsplatz (6 Fälle)  

o Unterlassung des Gesundheitsschutzes laut Gesetz (4 Fälle)  

o Anfechtungen von Kündigungen (Begründet durch diskriminierende Faktoren, 2 Fälle) 

o Allfällige Informationen möglicher Hilfsangebote und Institutionen, zu Bildungsrecht, 

Kündigungen … (7 Fälle). 

Die Zahlen belegen, dass das Thema „Mobbing“ grundsätzlich an Wichtigkeit zunimmt. Da-

bei muss ganz klar zwischen subjektiv empfundener und objektiv feststellbarer (auch im juri-

dischen Sinne) Diskriminierung unterschieden werden. Aufgabe der Gleichstellungsrätin ist 

es, alle ihr zur Kenntnis gebrachten Fälle genau zu überprüfen und abzuwägen, welche In-

tervention notwendig ist. Eine Aufklärung über die Rechte als Arbeitnehmer/-in erfolgt dabei 

immer. Selbstverständlich werden alle Fälle von Mobbing oder einer anderen Form von Dis-

kriminierung auch zur Anzeige gebracht oder geklagt. Von dieser Möglichkeit wurde im Jahr 

2014 (ab Juli) einmal Gebrauch gemacht und zwar im Zusammenhang mit diskriminierender 

Pensionierungen. 

Die Interventionen der Gleichstellungsrätin laufen dabei nach folgendem Procedere ab:  

 

 

 

 
FALLANALYSE 

(Juridische Abklärung be-
züglich Diskriminierung 

Anliegen? 
Betroffene? 

…) 

 
PLANUNG INTER-

VENTIONEN 

INTERVENTIONEN 
(Mediation, 
Beratung,  
Coaching 

Bei Diskriminierung laut 
geltendem Recht Anzeige 
und Einleitung gerichtl. 

Procedere)  

DOKUMENTATION/ 
NACHBEREI-

TUNG  
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Prozentuell gesehen ergibt sich bezüglich der behandelten Thematiken folgendes Bild: 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 2 Themen Beratungen, Mediationen, Informationsgespräche in Prozentzahlen 

 

 

4. KOMMISSIONEN, ARBEITSGEMEINSCHAFTEN UND ZU-
SAMMENARBEIT MIT INSTITUTIONEN UND GEWERK-

SCHAFTEN 
 

Die Gleichstellungsrätin hat, wie gesetzlich vorgesehen, ihre Funktion als Mitglied der Lan-

desarbeitskommission, des Landesbeirates für Chancengleichheit für Frauen und des Be-

gleitsausschusses der EU-Strukturprogramme im Jahr 2014 wahrgenommen.  

Im Landesbeirat für Chancengleichheit für Frauen ist die Gleichstellungsrätin zusätzlich in 

den Arbeitsgruppen Politik und Arbeit vertreten und hat an den regelmäßigen Sitzungen teil-

genommen.  

Darüber hinaus ist sie Mitglied des Beirates Audit Familie und Beruf. Sie hat an den zwei Sit-

zungen von Juli und Dezember 2014 teilgenommen und sich mit ihrer Fachkompetenz ein-

gebracht.  

36%

27%

6%

17%

4%

10%

"MOBBING"

DISKIRMINIERENDE HANDLUNGEN

GEWALT

MUTTER- VATERSCHAFT

SCHUTZ DER GESUNDHEIT

ALLGEMEINE
ARBEITSRECHTSFRAGEN
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Weiters ist die Gleichstellungsrätin Mitglied der Allianz für Chancengleichheit, in der die zwei 

zuständigen Landesrätinnen, eine Regionalassessorin, die Präsidentinnen der Landesbeiräte 

für Chancengleichheit und die zwei Gleichstellungsrätinnen der Provinzen Bozen und Trient 

vertreten sind.  

 
Die Teilnehmerinnen der Allianz für Chancengleichheit der zwei Provinzen  
 

Zusätzlich zu den bereits genannten Institutionen hat die Gleichstellungsrätin im ersten Halb-

jahr ihres Amtes einen Schwerpunkt auf die Netzwerkarbeit gesetzt und mit Institutionen 

aus den verschiedensten Bereichen zusammengearbeitet. Beispielsweise seien hier die 

Handelskammer, der Bildungsweg Pustertal, der Arbeiter-, Freizeit- und Bildungsverein, die 

Freie Universität Bozen und die Interessensverbände (z. B. Handel, Gastgewerbe, Handwerk 

…) genannt.  

Ein weiterer Schwerpunkt der Tätigkeit der amtierenden Gleichstellungsrätin in den ersten 

Monaten ihrer Amtszeit war die aktive Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften. Die Ge-

werkschaften bilden mitunter die wichtigsten Partner für die tägliche Arbeit. Durch gute Zu-

sammenarbeit konnten bereits ab Beginn gute Ergebnisse erzielt werden.  
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5. GLEICHSTELLUNGSPLÄNE UND BERICHT ZUR SITUA-

TION VON FRAUEN UND MÄNNERN IN SÜDTIROLER 

BETRIEBEN MIT MEHR ALS 100 MITARBEITER/-INNEN 

 

Der Bericht zur Situation von Frauen und Männern in Südtiroler Betrieben mit mehr als 100 

Mitarbeiter/-innen wurde am 05. November 2014 im Palais Widmann bei einer Pressekonfe-

renz vorgestellt. Die Gleichstellungsrätin hat, wie laut Gesetzesdekret (GVD) Nr. 198/2006 

vorgesehen, zusammen mit dem AFI (Arbeitsförderungsinstitut) den Bericht ausgearbeitet. 

Dr.in Wasserer Simone, die Vorgängerin der derzeitigen Gleichstellungsrätin, hatte bereits 

mit  der Vorarbeit begonnen. 

 

Der vorliegende Bericht liefert einen Überblick über die geschlechtsspezifische Beschäfti-

gung in der Südtiroler Privatwirtschaft am Ende des Jahres 2013. Die wichtigsten Ergebnisse 

waren:  

- Frauen sind in der Führungsriege stark unterrepräsentiert. Je höher die Hie-

rarchieebene, desto niedriger der Anteil an Frauen. 

- Die weibliche Beschäftigung ist von einer Vielzahl an Teilzeitarbeitsverhältnis-

sen gekennzeichnet. 

- Frauen sind in einem signifikant höherem Ausmaß von prekären Beschäfti-

gungsverhältnissen betroffen. 

- Das durchschnittliche Lohngefälle liegt auf der Führungsebene bei 27,8 %, bei 

den leitenden Angestellten bei 13,6 % und bei den Arbeiter/-innen, Lehrlingen 

und Angestellten bei 15 %.  

 

Auf der Basis dieser teilweise besorgniserregenden Ergebnisse (speziell in Bezug auf die 

prekären Arbeitsverhältnisse) arbeitete die Gleichstellungsrätin einen Maßnahmenplan aus.  

Die Gleichstellungsrätin ist laut dem Landesgesetz zur Förderung der Gleichstellung zwi-

schen Frauen und Männer auch für die Gleichstellungspläne der Landesverwaltung zustän-

dig. 2014 wurde bereits, zusammen mit dem Organisationsamt, mit der Vorarbeit begonnen 

und voraussichtlich im Herbst 2015 werden die Daten und der darauf aufbauende Maßnah-

menkatalog vorgestellt.  
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6. SENSIBLISIERUNGS- UND  

REFERENTINNENTÄTIGKEIT 

 

Aufgabe der Gleichstellungsrätin ist auch die Sensibilisierung der breiten Öffentlichkeit zum 

Thema der Ungleichbehandlung von Frau und Mann im Setting Arbeit. Dies wurde 2014 vor 

allem durch Medienberichte (siehe Punkt 7 Öffentlichkeitsarbeit) und Referentinnentätigkei 

geleistet. Beispielweise war die Gleichstellungsrätin im November 2014 an der Freien Uni-

versität Bozen an der Fakultät für Bildungswissenschaften als Referentin zum Thema der 

Gleichstellung in Erziehungs- und Bildungsberufen tätig. Die Begegnung mit den Stu-

dierenden bot dabei die Möglichkeit, das Amt der Gleichstellungsrätin vorzustellen 

und mit den ausschließlich weiblichen Studierenden Mechanismen zu reflektieren, die dazu 

führen, dass eine hohe Anzahl an Pädagog/-innen weiblich sind und welche Möglichkeiten 

bestehen, Erziehungsaufgaben auch für Männer attraktiver zu machen.  

 

GLEICHSTELLUNG 
IN ERZIEHUNGS- UND 
BILDUNGSBERUFEN

39100 Bozen | Cavourstraße 23/c
39100 Bolzano | Via Cavour, 23/c

Tel. 0471 326 044 | Fax 0471 981 229
gleichstellungsraetin@landtag-bz.org | www.landtag-bz.org
consiglieradiparita@consiglio-bz.org | www.consiglio-bz.org

GLEICHSTELLUNGSRÄTIN
CONSIGLIERA DI PARITÀ
CONSULENTA POR l'AVALIANZA DLES 
OPORTUNITÉS

 

Passend zum eben genannten Thema fand im Oktober 2014 ein Männercafé, organisiert 

vom Verein „Väter aktiv“, zum Thema „Männer in Erziehungs- und Bildungsberufen“ statt.  

Darüber hinaus nahm die Gleichstellungsrätin an verschiedenen Tagungen teil. Anbei einige 

Beispiele:  
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Plakat des internationalen Symposiums zur Berufs- und Lebenssituation von Frauen ab 50 Jahren 

 Internationales Symposium zur Berufs- 

und Lebenssituation von Frauen ab 50, or-

ganisiert vom AFB (Arbeiter-, Bildungs- 

und Freizeitverein) 

 Tagung zum Thema Rentensplitting, orga-

nisiert vom Landesbeirat für Chancen-

gleichheit für Frauen 

 Tagung zum Thema Vereinbarkeit Beruf 

und Familie, organisiert vom Frauennetz-

werk Wnet  

 Tagung zum Thema Mutterschutz in Südti-

rol, Tirol und Graubünden, organisiert von 

der Abteilung Arbeit der Autonomen Pro-

vinz Bozen 



GLEICHSTELLUNGSRÄTIN DES LANDES SÜDTIROL  
 
 

19 

7. ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 
 

 
Von Juli bis Dezember 2014 wurde regelmäßig in der Presse über die Tätigkeit der Gleich-

stellungsrätin berichtet. Das Hauptziel lag vor allem darin, das Amt bekannter zu machen 

und für das Thema  der Diskriminierung am Arbeitsplatz zu sensibilisieren.  

 

Die Themen der Berichterstattung gliederten sich im Groben in zwei Themenbereiche:  

1. Antritt in das Amt der Gleichstellungsrätin und Zusammenarbeit mit Institutio-

nen 

2. Stellungsnahme zu verschiedenen aktuellen Themen und Sensibilisierung 

 

Anbei einige Auszüge aus der Berichterstattung: 

 

7.1 Antritt in das Amt der Gleichstellungsrätin und 

Zusammenarbeit mit Institutionen 

 

 
http://www.suedtirolnews.it/d/artikel/2014/05/13/michela-morandini-ist-neue-gleichstellungsraetin.html, 13.05.2014 
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http://www.stol.it/Artikel/Chronik-im-Ueberblick/Lokal/               http://salto.bz/de/article/14052014/michela-morandini-das-amt-

ist-  

Neue Gleichstellungsraetin-ernannt, 13.05.2014                       eine Herzensangelegenheit, Juli 2014 

 

 

 
http://www.oe-journal.at/index_up.htm?http://www.oe-journal.at/Aktuelles/!2014/0814/W4/42708lpaKompatscher.htm, 

27.08.2014 
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Dolomiten, vom 27.08.14 

 

 

  
    Tageszeitung, 03.07.14                        Alto Adige, 03.07.14 
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Dolomiten,03.07.14                          http://www.regioni.it/dalleregioni/2014/07/02/operativa-la-nuova-  consigliera-di-

parita-morandini-355121/, 02.07.2014 
 

 

7.2 Stellungsnahme zu verschiedenen aktuellen Themen 

 

               
Tageszeitung, 12.10.2014                                         http://www.salto.bz/article/14082014/karriere-contra-familie-wer-killt- wen, 

15.08.2014 
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Alto Adige, 06.11.2014 

 

 
Dolomiten, 06.11.2014 
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  Tageszeitung, 06.11.2014 

 

 
ff, 17.07.14 
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8. ORGANISATIONSENTWICKLUNG 

 

Seit November 2014 ist das Amt der Gleichstellungsrätin beim Südtiroler Landtag angesie-

delt und ist somit, neben der Volks-, Kinder- und Jugendanwaltschaft und dem Beirat für 

Kommunikation, die vierte Anwaltschaft des Landes.  

 

Ein großes Problem stellt die Tatsache dar, dass die Gleichstellungsrätin derzeit we-

der Mitarbeiter/-innen noch ein Budget zur Verfügung hat. Dies führt dazu, dass es 

weder möglich ist, der stetig anwachsende Anzahl von Sprechstundenanfragen nach-

zukommen noch dem umfangreichen Tätigkeitsprofil gerecht zu werden, auch können 

keine Sensibilisierungskampagnen gestartet werden. Deshalb ist die Einstellung mindes-

tens einer/s Mitarbeiter/-in und die Zuweisung eines Budgets unbedingt notwendig.  

 

Trotz der äußerst knappen Ressourcen wurde schwerpunktmäßig 2014 bereits an folgenden 

organisatorischen Aspekten gearbeitet:  

o Einführung von Qualitätsstandards bei der Abwicklung der Sprechstunden 

(Beratungen, Mediationen, Informationsgespräche) 

o Ausarbeitung von Formblättern 

o Digitalisierung der alltäglichen Verwaltungsarbeit. 

 

Zusätzlich wurde bereits 2014 zusammen mit den anderen Anwaltschaften begonnen, an 

Synergien zwischen den Anlaufstellen zu arbeiten und damit eine Qualitätssicherung zu ga-

rantieren. Dieser Prozess wird 2015 weitergeführt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÄTIGKEITSBERICHT 2014 
 
 

26 
 

9. AUSBLICK UND THEMENSCHWERPUNKTE 2015 
 

Alle Tätigkeiten des Jahres 2014 werden weitergeführt, wobei 2015 der Schwerpunkt auf fol-

gende Aspekte gelegt wird:  

1. Sensibilisierung zum Thema der indirekten und direkten Diskriminierungen am 

Arbeitsplatz, im Besonderen zu Mobbing 

2. Ausbau der Sprechstunden 

3. Netzwerkarbeit 

4. Organisationsentwicklung. 

 

1) Sensibilisierung zu direkten und indirekten Diskriminierungen am Arbeitsplatz, im Beson-

deren zum Thema Mobbing 

Die verschiedenen Medien (Print, Digital) werden genutzt, um zum Thema der Diskriminie-

rungen am Arbeitsplatz, besonders des Mobbings, die breite Bevölkerung zu informieren und 

ein Bewusstsein für das Thema zu schaffen. Dies ist wichtig, da nach Erfahrung der Gleich-

stellungsrätin betroffene Personen sich erst sehr spät an Institutionen und Gewerkschaften 

wenden. Darüber hinaus soll durch Vorträge und sonstige Referentinnentätigkeit Aufklä-

rungsarbeit auch für Arbeitgeber/-innen, die einen wesentlichen Anteil an der Gesundheit am 

Arbeitsplatz haben, geleistet werden.  

 

2) Sprechstunden 

Aufgrund der eingeschränkten Ressourcen konnten südtirolweite Sprechstunden 2014 nicht 

immer gewährleistet werden. Im Jahre 2015 werden Möglichkeiten gesucht, die Sprechstun-

den regelmäßig in allen Bezirken anzubieten.  
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3) Netzwerkarbeit 

Auf die bereits 2014 begonnene Bildung von tragfähigen Netzwerken zur Gleichstellung der 

Geschlechter soll im Jahre 2015 aufgebaut werden. Besonderer Fokus wird dabei auf die 

Zusammenarbeit mit den Interessensverbänden aus Industrie, Handel und Handwerk und 

den Gewerkschaften gelegt.  

 
4) Organisationsentwicklung 
 

Das Amt der Gleichstellungsrätin wird mittels eines Organisationsentwicklungsprozesses 

weiterentwickelt. Dabei werden grundsätzliche organisatorische Aspekte wie auch die Syn-

ergiebildung zwischen den Anwaltschaften im Mittelpunkt stehen.   
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ABSCHLIESSENDE WORTE 
 
Dieser Bericht dokumentiert in zusammenfassender Form die Tätigkeiten der amtierenden 

Gleichstellungsrätin von Juli bis Dezember 2014. Vieles muss in den nächsten Jahren und 

Jahrzehnten noch getan werden, eines erscheint aber klar: Dies gelingt nur, wenn unter an-

derem tragfähige Netzwerke ausgebaut werden und erkannt wird, dass 

 

„die Frage der Gleichstellung der Geschlechter nicht nur eine Frage 

der wirtschaftlichen Teilhabe ist. Sie ist ein moralischer Imperativ – ein 

Imperativ der Fairness und Gerechtigkeit, der zahlreiche politische, 

soziale und kulturelle Dimensionen hat.“ 

 

Gleichstellung der Geschlechter − Zeit zu 
handeln, OECD 2012 



Tel. 0471 326 044 | Fax 0471 981 229
gleichstellungsraetin@landtag-bz.org | www.landtag-bz.org
consiglieradiparita@consiglio-bz.org | www.consiglio-bz.org

Gleichstellungsrätin | 39100 Bozen | Cavourstraße 23/c
Consigliera di parità | 39100 Bolzano | Via Cavour, 23/c

Consulënta por l’avalianza dles oportunitês | 39100 Bulsan | Streda Cavour 23/c




